
Rechtsanwälte Klug & Froehlich – Fachanwälte für Familien- und Verkehrsrecht
Ostheimer Str. 28 – 51103 Köln – Tel.: 0221/8599070 – Fax: 0221/7020681

V o l l m a c h t

Hiermit erteile ich, _____________________________________, ________________________________________________
                              (Name, Vorname)                                         (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

der Rechtsanwaltssozieät Klug & Froehlich, Ostheimer Str. 28, 51103 Köln,

in der Familiensache 

Vollmacht 

1. den/die Vollmachtgeber außergerichtlich und gerichtlich gegenüber Dritten, insbesondere allen Gerichten, insbesondere Familiengerichten 
und Behörden zu vertreten; 2. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 
Widerklagen;

3. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur 
Stellung von Anträgen auf  Erteilung von Renten und sonstigen Versorgungsauskünften;  zur  Vertretung in  sonstigen Verfahren und bei 
außergerichtlichen Verhandlungen aller Art ;

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen).
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie 
Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und 
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen 
oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, 
Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen 
Stellen zu erstattenden Beträge entgegen zu nehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Der Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Verzicht auf Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils zu erklären (§ 313a ZPO), 
Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen und auf Rechtsmittel, Anschlussrechtsmittel und den Antrag nach § 629c ZPO zu verzichten sowie 
Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen.

Die  Kostenerstattungsansprüche  und  sonstige  Ansprüche  des  Auftraggebers  gegenüber  dem  Gegner,  der  Justizkasse  oder  anderen 
erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Anwalts an diesen sicherungshalber abgetreten. Die 
Abtretung dient der Sicherung sämtlicher Ansprüche des Anwalts aus sämtlichen Mandatsverhältnissen zwischen dem Auftraggeber und dem 
Anwalt.  Der  Bevollmächtigte  ist  ermächtigt,  die  Abtretung  im  Namen  des  Auftraggebers  dem Zahlungspflichtigen  mitzuteilen.  Mehrere 
Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.

Ich  bin  gem.  §  49 b  Abs.  5  BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten  darüber  belehrt  worden,  dass weder  Betragsrahmen-  noch 
Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung  zugrunde zu legen sind;  die Gebühren vielmehr  nach dem Gegenstandswert  zu 
berechnen sind.

Ich bin damit einverstanden, dass die Mandatsführung unter Nutzung der elektronischen Kommunikationsmittel, insbesondere E-Mail, erfolgt.

Zustellungen werden nur an die Bevollmächtigten erbeten!

____________________________________________
       (Ort, Datum, Unterschrift)


